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Editorial

1

Sehr geehrte Mitglieder

Neulich wurde ich von einem HEV-Mitglied
kontaktiert. Die junge Familie hatte einem

Immobilienmakler ein Kaufangebot für ein Ein-
familienhaus in der Region abgegeben. Der Mak-
ler hatte das EFH ausgeschrieben und war vom
Verkäufer beauftragt mittels Maklervertrag. Kurze
Zeit später empfiehlt der Makler der jungen
Familie, das Kaufangebot zu erhöhen, was diese
auch taten. Der Immobilien-Makler meldete sich
erneut.

Interessenkonflikt
Er eröffnete ihnen, dass sie den Zuschlag zu

dem EFH erhalten würden. Jedoch müsste die
Familie einen Suchauftrag unterzeichnen. Der

Viele neue Immobilienmakler

Suchauftrag, datiert am gleichen Tag wie der
EFH-Zuschlag erfolgte, sah ein Makler-Honorar
von 1,95% plus MWST vor. Gutgläubig unter-
zeichnete die Familie den Suchauftrag. Bei der
öffentlichen Beurkundung des Kaufvertrages auf
dem Notariat erfuhren die frischgebackenen
Hauskäufer, auf Nachfrage beim Verkäufer, dass
dieser ebenfalls demselben Makler ein Honorar
bezahlen muss.

Unzulässige Doppelmäkelei
Der hier involvierte Immobilienmakler einer

Zuger Firma, hat durch sein unzulässiges Verhal-
ten gegen Art. 415 OR verstossen. Dazu gibt es
nämlich ein Urteil des Bundesgerichts aus dem
Jahr 2014: Das Bundesgericht hat die Doppel-
mäkelei im Immobilienbereich für unzulässig er-
klärt. Mehr noch: Der schuldige Makler verliert
seinen Honoraranspruch! 

Goldgräber-Stimmung
bei Maklern

Aufgrund der grossen Nachfrage nach Liegen-
schaften, sind sehr viele neue Immobilienmakler
im Markt aufgetaucht. Es lohnt sich deshalb
genau zu prüfen, wen Sie mit dem Verkauf Ihres
Vermögenswertes beauftragen. Ist das Unterneh-

Adrian C. Gattiker
Präsident HEV March
und Höfe

Mit dem heiss gelaufenen Immobilienmarkt sind plötzlich
auch viele (neue) Immobilienmakler aufgetaucht, die am Ge-
schäft partizipieren wollen. Da gilt es als Wohneigentümer
die zum Teil «zu schönen» Angebote und unzulässigen Prak-
tiken einiger Makler kritisch zu hinterfragen.
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HEV Intern

men oder die Maklerperson im Handelsregister
eingetragen, Mitglied im Verband der Immobilien-
wirtschaft (SVIT) oder der Maklerkammer (SMK)?
Die Frage welche Ausbildung, Qualifikation und
Berufserfahrung die Kontaktperson hat, ist wich-
tig. Auch wer das Makler-Honorar bezahlen soll,
ist durchaus eine legitime Frage. Denn es ist
möglich, dass der Käufer das Honorar bezahlt,
auf jeden Fall nicht Verkäufer und Käufer gleich-
zeitig, wie das Beispiel vorne veranschaulicht.

Kündigung
Gut zu Wissen ist auch, dass ein Maklerver-

trag (einfacher Auftrag OR Art. 412 Abs. 2), jeder-
zeit gekündigt werden kann, ausser «zur Unzeit».
Dann nämlich werden Sie schadenersatzpflichtig. 

Zweifel? HEV Rechtsauskunft! 
Falls Sie Probleme haben im Umgang mit

einem Maklervertrag oder Honorar, empfehle ich
Ihnen unsere kostenlose Erst-Rechtsauskunft für
Mitglieder. 

Nun wünsche ich Ihnen einen angenehmen Som-
mer und viel Freude mit Ihrem Wohneigentum.

Ihr

Adrian C. Gattiker
Präsident HEV March und Höfe
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Bericht des Präsidenten
für das Vereinsjahr 2021

HEV Intern

Geschätzte Mitglieder, in dieser Ausgabe «Bericht
des Präsidenten Vereinsjahr 2021» gehe ich auf
einige Themen im Besonderen ein. 

HEV Schweiz

Dauerbrenner Eigenmietwert
Endlich kam im vergangenen Jahr wieder

Schwung in die vom HEV lancierten Abschaffungs-
bemühungen des Eigenmietwertes. Der Verband
fordert seit Langem die Abschaffung der verpönten
Steuer für die Bewohnung des eigenen Hauses
oder der eigenen Wohnung. Die ständerätliche
Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-S)
hat nämlich an ihrer Sitzung vom 27. Mai 2021 end-
lich eine Gesetzesrevision für einen Systemwechsel
bei der Wohneigentumsbesteuerung zuhanden des
Parlaments verabschiedet: Der Eigenmietwert soll
wegfallen. Nach dem Vorschlag der Kommission
müssen jedoch Eigentümer von Zweitwohnungen,
also beispielsweise von Ferienwohnungen, sowie
Mietliegenschaften weiterhin eine «Eigenmiete»
bzw. die Mietzinseinnahmen versteuern.

Ja von Bundesrat und Ständerat
Der Bundesrat beantragt dem Parlament, auf die

Vorlage «Systemwechsel bei der Wohneigentums-
besteuerung» der ständerätlichen Kommission
für Wirtschaft und Abgaben (WAK-S) einzutre-
ten. Die bundesrätliche Unterstützung der For-
derung der Kommissionsminderheit für einen be-
grenzten Schuldzinsabzug findet ebenfalls die Un-

terstützung des HEV Schweiz. Der Schuldzinsab-
zug soll auf 70 Prozent der Vermögenserträge ge-
deckelt werden. Die Kommission für Wirtschaft und
Abgaben im Nationalrat (WAK-N) ist an ihrer Sit-
zung vom 8./9. November 2021 mit deutlicher Mehr-
heit von 17 zu 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen
ebenfalls auf die Gesetzesrevision für den System-
wechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung ein-
getreten. Das Abstimmungsergebnis ist bemerkens-
wert und erfreulich.

Verzögerung beim Nationalrat
Die Detailberatung steht aber noch aus, denn

trotz der bereits umfangreichen Vorarbeiten der
ständerätlichen Kommission sowie des Bundes-
rates und der Verwaltung hat die WAK-N weitere
Abklärungen in Auftrag gegeben. Die Beratung
der Vorlage zur Abschaffung der schädlichen
«Eigenmietwert-Steuer» auf selbstgenutztes Wohn-
eigentum im Nationalrat verzögert sich damit er-
neut. Die Zeichen für eine Abschaffung des unsin-
nigen Eigenmietwertes stehen momentan gut.
Warten wir ab, wie der Nationalrat am Ende darüber
abstimmen wird. Und zu guter Letzt, wenn die Am-
peln auf grün stehen werden in Bern, wird abzuwar-
ten sein, ob die Linke das Referendum dazu
ergreift. Dann wäre da noch die Volksabstimmung
als letzte Hürde zu überstehen.

CO2-Gesetz
Auf nationaler Ebene stand die gewichtige

Referendums-Abstimmung zum CO2-Gesetz
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an, worüber im Juni abgestimmt wurde. Der Vor-
stand des HEV Schweiz hat die Nein-Parole be-
schlossen. Der Gebäudebereich trägt seit 1990
am stärksten zur Reduktion der CO2-Emissionen
bei und soll nun zusätzlich mit Grenzwerten be-
legt werden, welche in vielen Fällen drastische
Kostenfolgen für Eigentümer und Mieter zur Folge
hätten, da sehr teure Gebäudesanierungen oder
Ersatzneubauten notwendig werden. Bezahlbarer
Wohnraum wird damit vernichtet und die Mieter-
verbände werden neue Subventionen fordern.

CO2-Absenkpfad Gebäude stimmt
Der CO2-Absenkpfad im Gebäudebereich

funktioniert auch ohne zusätzliche Gesetze, ohne
Verbote und Bevormundung und ohne Umvertei-
lung von Milliarden Franken in undefinierte Hände
oder Projekte. 

Das Gesetz wurde denn auch vom Souverän
verworfen. Kurz danach lud Bundesrätin Simo-
netta Sommaruga den HEV zu einem 45-minü-
tigen Gespräch ein zwecks Darlegung der HEV
Position mit Bezug auf die zukünftige Klimapolitik
nach der erfolgten Ablehnung des CO2-Gesetzes.

Kantonalverband

Neuschätzung Liegenschaften: Motion SP...
Mit Datum vom 15. Dezember 2021 ist unter

dem Titel «Mehr Gerechtigkeit bei den Steuerwer-
ten der nichtlandwirtschaftlichen Liegenschaften»
in Form eines Postulates ein neuer Vorstoss zur
Anpassung der Liegenschaftsschätzungen einge-
reicht worden. Absender ist SP-Politiker Dr. Guy
Tomaschett (SP Freienbach).

Jahresbericht des Präsidenten

… mit bürgerlicher Unterstützung!
Erstmals ist dieser Vorstoss aber von vier

weiteren Kantonsräten mitunterzeichnet worden.
Nämlich aus den Fraktionen der GLP, Die Mitte,
der SVP und FDP.

Der Vorstoss zielt auf die Vermögenswert-
schätzung unserer Liegenschaften ab und will
diese stark nach oben anpassen. Natürlich ste-
hen die ungleichen Eigenmietwerte (Altliegen-
schaften versus die ständig aktualisierten neuen
Eigenmietwerte) ebenfalls zur Diskussion. Der
SP-Vorstoss strebt einen Anpassungs-Automatis-
mus an und damit die ständige Erhöhung der
Liegenschaftsschätzwerte, sowie der Eigenmiet-
werte. Damit würde der Kantonsrat seine Kompe-
tenz verlieren, ein Stabilisierungsfaktor, den wir
mit der erfolgreichen HEV-Volksinitiative vom
8.6.1997 erkämpft hatten.

Massive Erhöhung

Eine einmalige massive Erhöhung und die
automatische Anpassung der Bestandes- und
Nutzungssteuer auf dem Grundeigentum hätten
nicht nur krasse Steuerfolgen mit Bezug auf das
Hauseigentum. Vor allem auch im Bereich der
Sozialleistungen (von der Prämienverbilligung,
über die Ergänzungsleistungen, etc. bis hin zur
Verwandtenunterstützung) wären die Auswirkun-
gen für die davon tangierten Hauseigentümer, je
nach Ausgestaltung, beträchtlich. Einmal mehr
hätte der Mittelstand die Zeche zu bezahlen. Aber
auch die Beiträge an den nationalen Finanzaus-
gleich wie auch für den innerkantonalen Finanz-
ausgleich wären stark davon betroffen.
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Beim Kantonalverband werden unsere Dele-
gierten dem Vorstoss grosse Aufmerksamkeit
schenken.

Kantonale Stellungnahmen
Es wurden Stellungnahmen zu folgenden Ver-

nehmlassungen abgegeben:
 Vernehmlassung zur Teilrevision des Pla-

nungs- und Baugesetzes 
 Vernehmlassung zur Teilrevision des Transpa-

renzgesetzes
Die kantonalen HEV-Delegierten und Kantonsräte
haben das kantonale Energiegesetz, welches im
Kantonsrat am 24. Juni verabschiedet wurde, we-
sentlich mitgestaltet. Damit ist ein moderates
Energiegesetz entstanden, womit die Wohneigen-
tümer zufrieden sein können.

Sektion March und Höfe

Schriftliche Abstimmungen
Gleich mehrere Veranstaltungen konnten in-

folge der Covid-19 Pandemiesituation im Vereins-
jahr nicht durchgeführt werden: Einerseits unsere
alljährliche GV im Monat Mai, dann die SZKB

Eigenheim Messe, wo wir jeweils mit einem Stand
vertreten sind. Aufgrund der Covid-19 Unsicher-
heiten haben wir auch keine Planung für den The-
men-Abend im Herbst in die Wege geleitet.
Unsere GV wurde deshalb ein zweites Mal mittels
brieflicher Abstimmung durchgeführt. Von der
brieflichen Stimmabgabe haben 1465 Mitglieder
unserer Sektion Gebrauch gemacht, was einer
Rücklaufquote von 27% entspricht, genau wie im
Vorjahr. Sämtlichen Traktanden wurde zugestimmt.
Aus den genannten Gründen konnten wir leider
auch keine physischen Vorstandssitzungen abhal-
ten. Aktiv einbringen konnten sich jedoch unsere
kantonalen Delegierten zu den aktuellen Themen
im Kantonsrat.

Zu guter Letzt ist es mir ein Anliegen, meinen
Vorstandskolleginnen und -kollegen sowie beim
Sekretariat für den geleisteten Einsatz im vergan-
genen, ungewöhnlichen Vereinsjahr zu danken.
Unserem Kantonalpräsidenten Roman Weber ge-
hört ebenfalls ein aufrichtiger Dank für den geleis-
teten Einsatz im Dienst unserer Mitglieder.

27. Februar 2022    Adrian C. Gattiker, Präsident
HEV March und Höfe

HEV Intern

8

220750 IH Broschuere_Layout 1  24.03.22  14:20  Seite 8



9

HEV Intern

30
00

    
    

    
    

   E
inn

ah
me

n I
ns

er
ate

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   
12

'07
0.0

0 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 1
3'0

00
.00

   
    

    
    

    
    

    
    

    
   

12
'00

0.0
0 

30
01

    
    

    
    

   M
itg

lie
de

rb
eit

rä
ge

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 2

92
'44

0.0
0 

    
    

    
    

    
    

    
    

   
28

5'0
00

.00
   

    
    

    
    

    
    

    
    

 2
90

'00
0.0

0
31

00
    

    
    

    
   F

or
mu

lar
ve

rkä
ufe

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 3
'14

0.8
0 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

3'5
00

.00
   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 3

'50
0.0

0
31

90
    

    
    

    
   Z

ins
er

trä
ge

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   0
.00

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
10

0.0
0 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   0

.00
  

40
00

    
    

    
    

   F
or

mu
lar

ein
ka

uf
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

3'1
51

.75
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
3'0

00
.00

   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  3
'00

0.0
0

50
00

    
    

    
    

   H
on

or
ar

e S
ek

re
tar

iat
   

    
    

    
    

    
    

    
  6

7'0
57

.85
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  6
7'0

00
.00

   
    

    
    

    
    

    
    

    
   

67
'00

0.0
0 

    
    

    
    

  
57

00
    

    
    

    
   S

oz
ial

lei
stu

ng
en

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 10
'46

0.5
5 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  1

1'0
00

.00
   

    
    

    
    

    
    

    
    

   
11

'00
0.0

0
60

10
    

    
    

    
   H

on
or

ar
e R

ec
hts

an
wä

lte
    

    
    

    
    

    
    

14
'30

2.6
0 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 1

4'0
00

.00
   

    
    

    
    

    
    

    
    

   
14

'00
0.0

0 
    

    
    

    
  

61
00

    
    

    
    

   R
au

mk
os

ten
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  1
2'0

00
.00

   
    

    
    

    
    

    
    

    
   

12
'00

0.0
0 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 1

2'0
00

.00
   

    
    

    
    

67
00

    
    

    
    

   B
ür

om
ate

ria
lie

n /
 B

uc
hh

alt
un

gs
ko

ste
n 

    
   

3'7
91

.10
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
5'0

00
.00

   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 5
'00

0.0
0

67
10

    
    

    
    

   E
DV

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  1

'08
1.7

5 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
2'0

00
.00

   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  2
'00

0.0
0

67
20

    
    

    
    

   P
or

ti 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 1'
32

7.0
0 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

2'5
00

.00
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 1'

60
0.0

0
67

30
    

    
    

    
   T

ele
fon

 / T
ele

fax
 / V

tx
    

    
    

    
    

    
    

    
   1

'22
4.0

0 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
1'3

00
.00

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 1'
30

0.0
0

67
63

    
    

    
    

   V
er

ba
nd

sa
nlä

ss
e 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   1

0'4
28

.05
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  1
5'0

00
.00

   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

40
'00

0.0
0 

    
    

    
    

  
67

65
    

    
    

    
   U

eb
rig

e U
nk

os
ten

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

1'2
32

.10
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
5'0

00
.00

   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 2
'50

0.0
0 

    
    

    
    

  
67

66
    

    
    

    
   R

üc
ks

tel
lun

g V
er

ba
nd

sa
nlä

ss
e 

    
    

    
    

 10
'00

0.0
0 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  1

0'0
00

.00
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   1
0'0

00
.00

 
67

70
    

    
    

    
   B

eit
ra

g S
HE

V
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

86
'14

4.0
0 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 8

4'5
00

.00
   

    
    

    
    

    
    

    
    

   
84

'50
0.0

0 
67

71
    

    
    

    
   B

eit
ra

g K
an

ton
alv

er
ba

nd
    

    
    

    
    

    
   

37
'68

8.0
0 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 4

2'5
00

.00
   

    
    

    
    

    
    

    
    

   
38

'00
0.0

0 
    

    
    

    
  

67
90

    
    

    
    

   V
er

wa
ltu

ng
sk

os
ten

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  2
62

.50
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

50
0.0

0 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   5

00
.00

 
68

10
    

    
    

    
   W

er
bu

ng
, P

ub
lik

ati
on

en
, B

ro
sc

hü
re

n 
    

    
18

'74
4.8

0 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  2
4'0

00
.00

   
    

    
    

    
    

    
    

    
   

24
'00

0.0
0 

    
    

    
    

  
69

00
    

    
    

    
   B

an
k- 

/ P
os

t-S
pe

se
n 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 7

16
.85

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

1'3
00

.00
   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 1

'00
0.0

0 
67

65
    

    
    

    
   D

ele
gie

rte
nk

os
ten

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  0

.00
   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

40
0.0

0 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   0
.00

    
    

    
    

   
89

00
    

    
    

    
   S

teu
er

n 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  0
.00

   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

0.0
0 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   0

.00
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

 27
9'6

12
.90

    
   3

07
'65

0.8
0 

    
    

  3
01

'00
0.0

0  
    

 30
1'6

00
.00

    
    

    
31

7'4
00

.00
    

   3
05

'50
0.0

0
Ge

wi
nn

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  2
8'0

37
.90

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
60

0.0
0 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 00

.00
Ve

rlu
st

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   1
1'9

00
.00

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 30

7'6
50

.80
    

   3
07

'65
0.8

0
    

    
   3

01
'60

0.0
0  

    
 30

1'6
00

.00
    

    
    

31
7'4

00
.00

    
   3

17
'40

0.0
0

    
    

    
    

    
    

  

Ja
hr

es
ab

sc
hl

us
s 

20
21

R
ec

hn
un

g 
20

21
V

or
an

sc
hl

ag
 2

02
1

V
or

an
sc

hl
ag

 2
02

2

Ko
nto

Au
fw

an
d

Er
tra

g
Au

fw
an

d
Er

tra
g

Au
fw

an
d

Er
tra

g

220750 IH Broschuere_Layout 1  24.03.22  14:20  Seite 9



Aktiven                                                                                                                                     

Post Finance 85-396248-5                                                                                                38'563.51
SZKB Schindellegi 166623-1377                                                                                       80'915.56
SZKB Schindellegi 166623-96                                                                                         133'102.40

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Inserate / Formularverkauf)                           55.00
Aktive Rechnungsabgrenzung                                                                                                   0.00
                                                                                                                                                     
Total Aktiven                                                                          252'636.47
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
Passiven                                                                                        

Verbandsvermögen                                                                                                       193'275.57
Passive Rechnungsabgrenzung                                                                                          4'323.00
Rückstellungen                                                                                                                  27'000.00

Überschuss 2021                                                                                                               28'037.90
                                                                                                                                                     
Total Passiven                                                                        252'636.47

                                                                                                                                                     
Vermögensvergleich                                                                                                    

Verbandsvermögen 2020                                                                                                 193'275.57
Verbandsvermögen 2021                                                                                                 221'313.47

Vermögenssteigerung                                                                                          2288'037.90

10

HEV Intern

SScchhlluussssbbiillaannzz
per 31. Dezember 2021
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HEV RECHT

Das Schwyzer Parlament hat im Juni 2021 eine
Teilrevision des kantonalen Energiegesetzes ver-
abschiedet. Die neuen Bestimmungen werden in
den nächsten Wochen in Kraft treten. Sie bringen
für Wohnungs- und Hauseigentümer massgebliche
Änderungen. Das sind die wichtigsten Änderungen:

 Bis 2050 sollen im Kanton Schwyz für Heizung
und Warmwasser keine fossilen Brennstoffe
mehr genutzt werden.

 Neubauten haben einen Teil der benötigten
Elektrizität selbst zu erzeugen. Für ein durch-
schnittliches Einfamilienhaus soll z.B. eine Pho-
tovoltaikanlage von 6 bis 10 m2 erforderlich sein.

 Bestehende Wohnbauten mit Baujahr vor 1990
sind beim Heizungsersatz so auszurüsten, dass
der Anteil an nichterneuerbarer Energie höchs-
tens 90 % des massgebenden Bedarfs beträgt.
Der Ersatz ist zulässig, wenn die fachgerechte
Umsetzung eine von elf in der Verordnung defi-
nierten Standardlösungen gewährleistet. Weiter-
hin erlaubt sind blosse Reparaturen (z.B. Ersatz
Heizkessel oder Brenner).

 Ausnahmen beim Heizungsersatz in bestehen-
den Wohnbauten sollen möglich sein, wenn sich
die Bauten in einer Zwischennutzung befinden

Aus dem Kantonsrat . . .

Neues Energiegesetz –
das Wichtigste in Kürze
Dr. Roger Brändli, Vizepräsident Kantonsrat, Reichenburg, Vorstandsmitglied HEV March und Höfe

(z.B. laufendes Bewilligungsverfahren für ein
Neubauprojekt) oder andere Lösungen (z.B. An-
schluss an ein Fernwärmenetz) in den nächsten
Jahren absehbar sind.

 Die Neuinstallation von Elektroheizungen ist –
mit Ausnahme von blossen Zusatzheizungen –
nicht mehr zulässig. Ebenfalls nicht zulässig ist
der Ersatz von Elektroheizungen mit Wasserver-
teilsystem durch eine Elektroheizung.

 Der Neueinbau oder Ersatz von Elektroboilern
ist in Wohnbauten nur noch erlaubt, wenn das
Warmwasser während der Heizperiode mit dem
Wärmeerzeuger für die Raumheizung erwärmt
oder vorgewärmt wird oder zu mindestens 50 %
mittels erneuerbarer Energie oder Abwärme er-
wärmt wird.

 Zulässig bleibt der Eins-zu-eins-Ersatz von de-
zentralen Elektroboilern.

 Der Kanton stellt für die Förderung des Gebäu-
deprogramms jährlich 2.5 Mio. Franken zur Ver-
fügung. Hinzu kommen 7 Mio. Franken vom
Bund, sodass jährlich 9,5 Mio. Franken für ener-
getische Gebäudesanierungen (Gebäudehülle
und erneuerbare Wärmeerzeugung) zur Verfü-
gung stehen.

220750 IH Broschuere_Layout 1  24.03.22  14:20  Seite 11
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HEV RECHT

Lebenssituationen können sich durch eine Krank-
heit oder einen Unfall schnell ändern. Eine mög-
liche Urteils- oder Handlungsunfähigkeit tritt oft
ganz unverhofft ein und sie kann jeden treffen.
Für eine Regelung ist es nie zu früh, jedoch
schnell zu spät. Was müssen Sie dabei beach-
ten? Hier finden Sie die wichtigsten Informationen.

Was ist ein Vorsorgeauftrag?
Seit der Einführung des neuen Erwachsenen-

schutzrechts Anfang 2013 steht mit dem Vorsor-
geauftrag ein hilfreiches Instrument zur Verfü-
gung, in dem Sie vorausschauend festhalten kön-
nen, wer Sie vertreten soll, falls Sie urteilsunfähig
werden. Die von Ihnen bestimmten Vertretungs-
handlungen beziehen sich auf sämtliche adminis-
trativen, finanziellen und persönlichen Angelegen-
heiten, die in Ihrem Interesse geregelt werden
müssen. Sie können eine oder mehrere natür-

Dr. Roger Brändli
Rechtsanwalt
und Urkundsperson
Altendorf / Reichenburg

Validierung eines Vorsorgeauftrags:
Das müssen Sie beachten 
«In meinem Vorsorgeauftrag habe ich festgehalten, dass meine
Schwester mich vertreten soll, falls ich urteilsunfähig werde. Ihr
vertraue ich und sie wird sich für mich einsetzen».

liche oder juristische Personen mit der Erledigung
Ihrer Angelegenheiten beauftragen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt,
einen Vorsorgeauftrag zu errichten?

Einen Vorsorgeauftrag zu erstellen, macht in
jedem Alter und in jeder Lebenssituation Sinn. Be-
tagte Menschen können so ihren Willen rechtzei-
tig festhalten. Verheiratete können sich gegen-
seitig umfassende Vertretungsrechte zusichern
(beispielsweise der Erwerb oder Verkauf von
Grundeigentum). Für unverheiratete Paare be-
steht zum Beispiel die Möglichkeit, sich gegen-
seitig das Vertretungsrecht zuzusprechen. Doch
auch fu?r jüngere Menschen kann ein Vorsorge-
auftrag Sinn machen. Beispielsweise zur selbst-
bestimmten Anordnung, sollte durch einen
tragischen Unfall oder eine Krankheit völlig uner-
wartet eine Urteilsunfähigkeit eintreten.

Wie wird ein Vorsorgeauftrag erstellt?
Die Errichtung eines Vorsorgeauftrages ist an

Formvorschriften geknüpft, die Sie zwingend be-
achten müssen. Sie haben, ähnlich wie beim
Testament, zwei Möglichkeiten, einen Vorsorge-
auftrag zu verfassen: Der Vorsorgeauftrag muss
entweder von Anfang bis Ende von Hand ge-
schrieben oder durch einen Notar öffentlich beur-
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kundet sein. Wenn Sie die Formvorschriften nicht
einhalten, ist der Vorsorgeauftrag ungültig und
kann keine Wirkung entfalten.

Wann wird der Vorsorgeauftrag
wirksam?

Der Vorsorgeauftrag wird erst dann wirksam,
wenn Sie tatsächlich urteilsunfähig geworden
sind. Für die Inkraftsetzung des Vorsorgeauftra-
ges – man spricht von der Validierung des Vor-
sorgeauftrages – ist die Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehörde (KESB) zuständig. Die KESB
hat die Aufgabe, Ihr Wohl und Ihre Interessen zu
wahren und überprüft im Fall eines Validierungs-
antrags, ob die Gültigkeitsvoraussetzungen ge-
geben sind. Als Erstes wird die Einhaltung der
Formvorschriften überprüft. Anschliessend prüft
die KESB, ob Sie zum Zeitpunkt der Errichtung
des Vorsorgeauftrages urteilsfähig waren. Damit
soll sichergestellt werden, dass die Anordnungen
tatsächlich Ihrem freien Willen entsprechen.
Könnte dies angezweifelt werden, empfehlen wir
Ihnen, Ihre Urteilsfähigkeit zum Zeitpunkt der Er-
richtung des Vorsorgeauftrages ärztlich attestie-
ren zu lassen und diese Bestätigung mit dem
Vorsorgeauftrag aufzubewahren.

Des Weiteren wird abgeklärt, ob die von Ihnen
beauftragte Person für die Aufgaben geeignet ist
und den Auftrag überhaupt annehmen will. Dazu
holt die KESB einen Betreibungs- und einen
Strafregisterauszug über Ihre Vertrauensperson
ein. Ist alles in Ordnung, erhält Ihre Vertrauens-
person eine Urkunde, die ihre Befugnisse schrift-
lich festhält.

Ist die Urteilsunfähigkeit nur für gewisse Auf-
gaben, die im Vorsorgeauftrag genannt wurden,

eingetreten, ist auch eine teilweise Validierung
eines Vorsorgeauftrags möglich.

Werden Sie wieder urteilsfähig, verliert der
Vorsorgeauftrag seine Wirkung von Gesetzes
wegen.

Wie wird in der Praxis vorgegangen?
Sobald die KESB eine Meldung über die all-

fällige Urteilsunfähigkeit und Schutzbedürftigkeit
einer Person erhält, wird ein Erwachsenenschutz-
verfahren eröffnet. Ist der Vorsorgeauftrag nicht
bei der KESB hinterlegt und wird er ihr auch nicht
(z.B. durch die vorsorgebeauftragte Person) ein-
gereicht, fragt die KESB beim Zivilstandsamt
nach, ob ein Hinterlegungsort eines Vorsorgeauf-
trags vermerkt ist. Grundsätzlich werden die
Handlungen der beauftragten Person nicht durch
die KESB überwacht. Es wird davon ausgegan-
gen, dass Sie eine Person aus Ihrem Umfeld ein-
gesetzt haben, der Sie vertrauen.

Die KESB schreitet nur ein, wenn sie Kenntnis
davon erlangt, dass Ihre Interessen gefährdet
oder nicht mehr gewahrt sind.

Fazit
Der Vorsorgeauftrag ist eine ausgezeichnete

Möglichkeit, im Fall einer eintretenden Urteilsun-
fähigkeit die Situation selbstbestimmt und mass-
geschneidert zu lösen. In der Praxis wird dies
jedoch bislang noch zu wenig ausgeschöpft.

Zu beachten gilt vor allem dies: Wenn Sie
einen Vorsorgeauftrag verfassen, schreiben Sie
nicht irgendein Muster ab, ohne genauer zu prü-
fen, inwiefern dieses auf Ihre eigene Vermögens-
struktur und die persönliche Situation angepasst
werden kann. 

HEV RECHT
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TRAUMFERIEN Planen Sie mit uns!
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HEV Ratgeber

Der drohenden Stromlücke mittels
Photovoltaik entgegenwirken
Kann ich als Liegenschaftsbesitzer einer mög-
lichen Strommangellage entgegenwirken und
wenn ja wie?

Mit der Energiestrategie 2050 wird immer
mehr auf erneuerbare elektrische Energie ge-
setzt. Deshalb ist es ratsam, sich Gedanken zu
machen, wo und wie diese Energie in Zukunft
produziert werden kann/soll.

Die Krux an der ganzen Sache ist, dass mit
Photovoltaik in den Sommermonaten am meisten
Energie erzeugt werden kann und wir sie am
wenigsten brauchen. Zudem kann elektrische
Energie nicht so einfach und kostengünstig ge-
speichert werden.

Um als Liegenschaftsbesitzer für die Zukunft
gewappnet zu sein, sollte auf der eigenen Liegen-
schaft die Möglichkeit der Nachrüstung mit einer
Photovoltaik geprüft werden. 

Im Zentrum der Überlegungen steht in erster
Linie die Deckung des Eigenverbrauchs und
weniger die Einspeisung ins öffentliche Netz.

Bei einem Überangebot werden die Elektro-
versorger die Einspeisevergütung sehr rasch sen-
ken oder sie verzichten bzw. verweigern gar, den
Strom ins Netz einzuspeisen.

Es ist zu befürchten, dass der Strom aus dem
Netz in Zukunft teurer und die Rückvergütung für
Solarstrom immer geringer wird.

Die mit der Photovoltaikanlage produzierte
Energie (kWh) wird günstiger sein als die ein-
gekaufte, weil darauf Netznutzung und Bundes-
abgaben (zusammen 55% der Stromkosten) weg-
fallen. (Zusammensetzung der Stromkosten: 45%
Energie + 41% Netznutzung + 14% Bundesab-
gaben).

Strasse, Hausnummer sowie Ortschaft Ihrer Liegenschaft eingeben. 
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«Wieviel Strom oder Wärme kann mein Dach
produzieren?»

In Kooperation stellen das Bundesamt für
Energie BFE, das Bundesamt für Meteorologie
und Klimatologie MeteoSchweiz und das Bundes-
amt für Landestopografie swisstopo ein Pro-

gramm zur Verfügung, welches erste Anhalts-
punkte liefert.

Vorabklärungen können Sie via Internet vor-
nehmen, wenn Sie folgende Adresse im Browser
eingeben: https://www.uvek-gis.admin.ch/BFE/
sonnendach/

Eignung: Sehr gut

Eignung: Gut

Eignung: Mittel

Eignung: Gering

Zur Bedeutung
der Dachfarben

Eschenweg 8
8853 Lachen SZ

Eignung: Gut

Entweder Solarstrom im Wert von bis zu 1’500

Franken...

... oder Solarwärme für 34 % weniger Heizkosten.

Die weiteren Schritte
Entweder bis zu 14’800 kWh Solarstrom pro Jahr im Wert 1’500 Franken

Wählen Sie eine der Varianten: Geringe Ausnutzung, Typische Ausnutzung oder Optimale Ausnutzung.
Beim folgenden exemplarischen Beispiel wurde «Geringe Ausnutzung» gewählt.

Tools und Rechner  /  Solarrechner

Solarrechner: Kosten- und Nutzenrechner für Ihre Solaranlage
Erfahren Sie mehr darüber, ob Ihr Hausdach und Ihre Hausfassaden für die Solarenergienutzung
geeignet sind und wie viel Strom (Solarenergie) und Wärme (Solartherme) Sie produzieren könnten.

Der typische Verbrauch eines Vier-Personen-Haushalts beträgt 3’500 kWh.

16

HEV Ratgeber
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Variante hoher Eigenverbrauch

Ergebnis der Simulation bei 32 m2

Kollektorfläche für 6 kWp

Unter 2: Bewohner im Haus:
Bewohnerzahl eintragen und

bei System: Haushaltstrom, oder
Strom + Warmwasser oder
Strom, WW und Heizung wählen.

Unter 4: Leistung auf Dach 6.0
kWp eingeben.
Start anklicken

Grundlagen:
- Betriebsdauer 30 Jahre
- Der Energielieferant garantiert die Abnahme der überschüs-

sigen Energie und den Einspeisetarif von 8,4 Rp./kWh während der ganzen Zeit.
Ergebnis:
- Die Anlage amortisiert sich über die Einsparung Eigenverbrauch (inkl. WW + Heizung) innerhalb

von 16 Jahren
- Die Anlage deckt den Eigenbedarf von Mitte April bis Mitte Aug. (4 Monate), den Haushaltstrom

während 10 Monaten.
Sollte der Einspeisetarif 0 Rp./kWh betragen, verlängert sich die Amortisationszeit auf 23 Jahre.

14

HEV Ratgeber
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Noch mehr erfahren
Wurde das Interesse geweckt? Möchten Sie

noch mehr erfahren und weiter ins Detail gehen?
Das erreichen Sie durch Anklicken des Buttons
«Weitere Einstellungen». Tragen Sie den Strom-
verbrauch ihrer Liegenschaft unter «Haushalts-
strom pro Jahr» ein. Die Daten können Sie der
Jahresabrechnungen ihres Stromversorgers ent-
nehmen. Wählen Sie «Bestehendes Heizsystem»
Überprüfen Sie «Gebäudetyp» und passen ihn,
wenn notwendig, an. Ist die Vorgeschlagene
«Wohnfläche» korrekt? Sie
kann dem aktuellen Stand
angepasst werden.

Sind alle Einstellungen
aktualisiert, ist das Fenster
zu schliessen und die Be-
rechnung durch Anklicken
des Buttons «Start» neu zu
berechnen. Die Schlüssel-
daten zur Anlage erhalten

Sie als PDF-Datei durch Anklicken des Buttons
«PDF-Report».

HEV Ratgeber

Was steckt hinter
den einzelnen Ergebnisse?

Hinweis: Das Usermanual zum Simulationsprogramm kann durch
Anklicken des Buttons «Dokumentation» heruntergeladen werden.

Gesamtstromproduktion 13’739 kWh/Jahr

Solarstrom selber verbraucht 1’489 kWh/Jahr

Eigenverbrauchsanteil 10,8 %

Solarstrom ans Netz abgegeben 12’249 kWh/Jahr

Kosten  schlüsselfertige Anlage 32’600 CHF

Beispiel Klick auf Zeile:
Gesamtproduktionskosten

Sie erfahren mehr zur Bedeutung der
einzelnen Simulations-Ergebnisse durch
Klicken auf die entsprechende Zeile.
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Eine Photovoltaikanlage erzeugt tagsüber am
meisten Strom. Für Privatpersonen ist dies weni-
ger vorteilhaft, weil im Haushalt morgens und
abends am meisten Strom verbraucht wird, also
genau zu dem Zeitpunkt, an dem am wenigsten
Solarenergie erzeugt wird.

Erhöhung des Eigenverbrauchs
Der Eigenverbrauch kann durch geschicktes

Management der im Haushalt grössten Stromver-
braucher erhöht werden. Moderne Waschmaschi-
nen, Tumbler, Geschirrspüler etc. so programmie-
ren, dass sie in Zeiten der Stromproduktion lau-
fen. Weitere Möglichkeiten sind Warmwasser-
speicher aufheizen, e-Auto laden.

Der Eigenverbrauch kann zusätzlich durch
den Einbau eines Akkus zur Energiespeicherung
um bis zu 15% gesteigert werden. Wobei sich die
Amortisationszeit wesentlich verlängert. Für den
Akku ist, je nach Grösse, mit Kosten zwischen Fr.
5’000 – 10’000 zu rechnen.

Die Lebensdauer eines Akkus ist abhängig
von der Anzahl Ladezyklen und liegt bei rund 10
Jahren. Die Anlage mit einem Akku auszustatten

sollte gut überlegt werden. Einerseits wegen der
Wirtschaftlichkeit, andererseits ist dessen Entsor-
gung doch nicht so unproblematisch.

Hinweise: 
- Die Amortisationszeit der Anlage ist auf 30

Jahre angesetzt.
- Die Lebensdauer der Solarpanels wird in der

Literatur mit 25-40 Jahre angegeben.
- Das Beispiel wurde ohne Energie-Speicherung

mittels Akku im Hause berechnet.

Lassen sie sich in einem nächsten Schritt von
einer Fachfirma beraten.

Weitere Informationen:
Achtung: Vergütungen des Förderprogramms
beziehen sich auf bestehende Liegenschaft und
nicht auf Neubauten.

In sieben Schritten zu ihrer Solaranlage https://
www.energieschweiz.ch/gebaeude/solaranlagen/
Der Branchenverband Swissolar führt eine Liste
von qualifizierten Installateuren auf https://www.
solarprofis.ch/die-solarprofis/

Quellen:
Bundesamt für Energie BFE
Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie
MeteoSchweiz 
Bundesamt für Landestopografie swisstopo
Förderprogramm Energie 2022 des Kt. Schwyz
https://www.helion.ch/solaranlage/eigenverbrauch/

Redaktionsteam: Elmar Schwyter

Solarstromproduktion versus -bedarf

Stromproduktion und –verbrauch im Privat- und
Geschäftskundenbereich (Quelle; www. Helion.ch)

HEV Ratgeber

Stromproduktion PV

Eigenverbrauch
Privathaushalt

Eigenverbrauch
Unternehmen
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Zum Fall
Es handelte sich um einen Mietvertrag über

ein Club- und Barlokal, Mietbeginn 1. Oktober
2019, Mietende 30. April 2022, Mietzins Fr.
15’000.--. Zudem wurde eine Kaution in der Höhe
von drei Monatsmieten, Fr. 45’000.–, vereinbart.

Am 9. April 2020 mahnte der Vermieter die Mie-
terin wegen Nichtleistung der geschuldeten Kau-
tion und setzte eine Frist zur Bezahlung von 30
Tagen, für den Fall der Nichtbezahlung wurde eine
ausserordentliche Kündigung mit einer Frist von
30 Tagen angedroht. Mit amtlichem Formular vom
15. Mai 2020 kündigte dann der Vermieter das
Mietverhältnis auf den 30. Juni 2020, da die Kau-
tion in der angesetzten Frist nicht geleistet wurde.

Der Sachverhalt und die Stand-
punkte der Parteien

Die Mieterin war bereits vor Oktober 2019 als
Untermieterin im Objekt, deswegen konnte die
Übergabe der Mietsache bei Nichtbezahlung der
Kautionsleistung vor dem Mietantritt nicht ver-
weigert werden. Mit Mietvertrag vom 22. August
2019 hatten die Parteien dann einen befristeten
Mietvertrag mit einer Mietdauer bis 30. April
2022 abgeschlossen, womit die Untermieterin
zur Mieterin wurde.

M I E T R E C H T

Ausserordentliche Kündigung
bei Nichtbezahlung der Kaution?

Der Vermieter stellte sich zur Begründung der
Kündigung auf den Standpunkt, dass ihm die
Fortführung des Mietvertrags unzumutbar gewe-
sen sei, da der Mietvertrag noch mehrere Jahre
(bis 30. April 2022) andauern wird. Das bedeute
ein enormes Schadenspotenzial. Dies auch da-
rum, weil die Mieterin bereits seit Beginn des Jah-
res 2020 und nicht erst Covid bedingt die Miet-
zinse nicht fristgerecht bezahlt habe. Auch das
In-Verzug-Setzen habe keine Besserung bewirkt
und die Miete für Januar 2021 sei bis heute noch
offen. Man muss somit nebst anderem (Auszugs-
schäden im Zeitpunkt der Rückgabe etc.) auch
mit ausbleibenden Mietzinszahlungen rechnen.
Somit sei es nicht zumutbar, ein Mietverhältnis
ohne die vereinbarte Sicherheitsleistung über
mehrere Jahre weiterzuführen. Und da das Miet-
verhältnis per 30. Juni 2020 geendet habe, wäre
die Mieterin verpflichtet gewesen, das Mietobjekt
ordnungsgemäss zurückzugeben. Da dies nicht
geschehen sei, sei damit zu rechnen, dass die
Mieterin sich auch weiterhin weigern werde, die
Liegenschaft zu verlassen. Darum sollte das Ge-
richt bereits heute das zuständige Stadtammann-
amt mit dem Vollzug der Räumung beauftragen.

Die Mieterschaft machte geltend, dass sie die
Kaution nach der Verhandlung bei der Schlich-

Kürzlich hat das Mietgericht Zürich einen interessanten Entscheid
gefällt: Bei Nichtbezahlen der vertraglich vereinbarten Mietkaution
kann der Vermieter ausserordentlich kündigen.
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tungsbehörde bezahlt habe, und zwar zunächst
Fr. 10’000.–. Die restlichen Fr. 35’000.– habe sie
bis Ende des gleichen Monats bezahlt. Eine Miet-
kautionsversicherung mit «Swisscaution» habe
sie zwar einzurichten probiert, es habe aber nicht
geklappt. Die Mietzinse seien ein paar Mal ver-
spätet bezahlt worden. Aufgrund von Corona sei
es schwer gewesen. Bezahlt werden müssen sie
und es würde auch ein Kredit aufgenommen
werden. 

Materiellrechtliches
Die vertraglich vereinbarte Pflicht zur Kaution

stellt eine besondere vertragliche Nebenpflicht
des Mieters dar. Leistet die Mieterin eine verein-
barte Sicherheitsleistung nach Art. 257e OR nicht,
kann der Vermieter die Mieterin auf Zahlung oder
Sicherheitsleistung betreiben oder einen auf un-
bestimmte Zeit geschlossenen Vertrag ordentlich
kündigen.

Die Frage nach der Zulässigkeit einer ausser-
ordentlichen Kündigung im Falle des Ausbleibens
der vereinbarten Sicherheitsleistung, insbeson-
dere bei befristeten Mietverträgen, wird in der
Lehre unterschiedlich beantwortet. Einer ersten
Ansicht nach steht dem Vermieter diesfalls kein
ausserordentliches Kündigungsrecht zu.

Einer zweiten Ansicht nach berechtigt das
Ausbleiben der Sicherheitsleistung den Vermieter
zur Kündigung aus wichtigem Grund nach Art.
266g OR, vorausgesetzt, die Fortführung des
Mietverhältnisses sei im konkreten Einzelfall nicht
zumutbar.

Nach einer dritten Lehrmeinung ist eine aus-
serordentliche Kündigung des Mietverhältnisses
möglich, sofern der Mieter zuvor erfolglos abge-

mahnt worden und eine Fortführung des Mietver-
hältnisses ohne Sicherheiten unzumutbar ist. Das
Kündigungsrecht stützt sich diesfalls aber nicht
auf Art. 266g OR (wichtige Gründe), sondern auf
Art. 257f Abs. 3 OR (schwere Pflichtverletzung).

Einer vierten Ansicht nach lässt sich bei Aus-
bleiben der vereinbarten Sicherheitsleistung das
Vertragsverhältnis sowohl nach Art. 266g als
auch nach Art. 257f Abs.3 OR ausserordentlich
kündigen.

Ungeachtet der vertretenen Lehrmeinungen ist
sich die Lehre jedoch darin einig, dass eine aus-
serordentliche Kündigung, gestützt auf Art. 257d
OR, nicht zulässig sei (Zahlungsverzug bei Miet-
zinsausstand).

Ein Bundesgerichtsentscheid ist, soweit er-
sichtlich, zur Frage nach der Gültigkeit einer aus-
serordentlichen Kündigung bei Verletzung der
vertraglichen Pflicht zur Sicherheitsleistung noch
nicht gefällt worden. Zu ausserordentlichen Kün-
digungen nach Verletzungen von anderen ver-
traglichen Nebenpflichten gibt es allerdings
Entscheide.

Diese dabei erwogenen Fragen brauchen hier
aber nicht abschliessend geklärt zu werden:

Ist eine Verbindlichkeit fällig, so wird der
Schuldner durch Mahnung des Gläubigers in Ver-
zug gesetzt. Wenn sich ein Schuldner bei zwei-
seitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der
Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist
zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen. Wird
auch bis zum Ablauf dieser Frist nicht erfüllt, so
kann der Gläubiger, wenn er es unverzüglich er-
klärt, unter anderem auf die nachträgliche Leis-
tung verzichten und vom Vertrage zurücktreten
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(ohne Frist). Diese allgemeinen Regeln des Rück-
trittsrechts bei Verzug hat das Bundesgericht in
mietrechtlichen Fällen dahin gehend modifiziert,
dass eine fristlose Kündigung nicht möglich sei.
In einem entsprechenden Entscheid war das Bun-
desgericht der Meinung, eine Kündigungsfrist von
30 Tagen sei ausreichend.

Im vorliegenden Fall ist es demnach sachge-
recht, eine dreissigtägige Frist zu verlangen, was
der Regelung von Art. 257f Abs. 3 OR entspricht.
Eine Kündigungsfrist von sechs Monaten bei Ge-
schäftsräumen, wie es Art. 266g OR verlangt, er-
scheint unangemessen lang. Andernfalls wäre der
Vermieter sechs Monate lang dem Risiko ausblei-
bender Mietzinsleistungen und Schäden aus un-
sorgfältiger Behandlung der Mietsache ausgesetzt;
einem Risiko, das nach dem Parteiwillen durch die
Vereinbarung einer Sicherheitsleistung gerade
ausgeschlossen bzw. minimiert werden sollte.

Unzumutbarkeit?
Art. 257f und Art. 266g OR setzen voraus, dass

die Fortsetzung des Mietverhältnisses für den Ver-
mieter unzumutbar ist. Im vorliegenden  Fall stand
eine ordentliche Kündigung nicht zur Verfügung,
da es sich um ein befristetes Mietverhältnis han-
delte. Der Mieter wurde in Verzug gesetzt und
hatte innert angemessener Frist die Kaution nicht
bezahlt (sondern erst nach Erhalt der Kündigung).

Auch wenn die Pflicht zur Zahlung wie erwähnt
eine vertragliche Nebenleistung ist, hat sie für den
Vermieter eine in der Praxis ausschlaggebende
Bedeutung, da sie sämtliche Ansprüche des Ver-
mieters aus dem Mietverhältnis abdeckt respektive
absichert. Ohne Leistung einer Sicherheit läuft der
Vermieter Gefahr, dass er nach Beendigung des

Mietverhältnisses auf unter Umständen hohen
Kosten (Schadenersatzansprüche aus unterlasse-
ner Sachrückgabe, ausgebliebene Mietzinsleistun-
gen oder Schäden aus unsorgfältiger Behandlung
der Mietsache etc.) sitzen bleibt. Nur schon des-
wegen ist die Fortsetzung des Mietverhältnisses
bei Nichtleistung der Sicherheit für den Vermieter
in den meisten Fällen unzumutbar. Vorliegend hat
der Mieter die Mietzinse regelmässig verspätet be-
zahlt. Der Vermieter musste demnach ernsthaft
damit rechnen, dass am Ende des Mietverhältnis-
ses Mietzinse ausstehend sein würden.

Demnach befand das Mietgericht die Gültigkeit
der Kündigung. Zudem wurde keine Erstreckung
erteilt und gleichzeitig die Ausweisung verfügt.

Anmerkung
Bei diesem mietgerichtlichen Entscheid han-

delt es sich nicht um ein höchstrichterliches Urteil.
Es ist darum in jedem Einzelfall, wenn die Kaution
nicht geleistet wird, zu prüfen, ob die vorausge-
setzte Unzumutbarkeit gegeben ist. In der Praxis
dürfte sich diese Frage sowieso meist nur dort
stellen, wo keine ordentliche Kündigung möglich
ist, also in befristeten respektive Mietverhältnis-
sen, die für eine feste Vertragsdauer abgeschlos-
sen wurden.

Urteil des Mietgerichts Zürich MJ200059-L
vom 22. März 2021.

Kathrin Spühler
Lic. iur.
Telefonische Rechtsberatung
HEV Zürich
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Sachverhalt
Bei der Rückgabe des Mietobjektes in der

Stadt Zürich konnte die Mieterin einen Schlüssel
zum Mietobjekt nicht aushändigen. Der Vermieter
liess danach nebst den Schlössern zum eigent-
lichen Mietobjekt auch die gesamte Schliessan-
lage der Mietliegenschaft (inkl. allgemein zugäng-
liche Räume) austauschen. Das löste Kosten in
der Höhe von CHF 5'700.-- aus. Der Vermieter
begründete diesen Schritt mit dem Sicherheits-
bedürfnis der übrigen Mieter der Liegenschaft.
Die Mieterin stellte sich dagegen auf den Stand-
punkt, dass der Ersatz sämtlicher Schlösser un-
verhältnismässig gewesen sei und der Schlüssel
schon vor längerer Zeit abhandengekommen sei.
Es sei in diesem Zusammenhang noch nie zu
einem Missbrauch gekommen.

RA Christoph Pfister
Fachanwalt SAV Bau- und
Immobilienrecht
Fachanwalt SAV Erbrecht
Pfäffikon SZ

M I E T R E C H T

Anspruch des Vermieters bei
verlorenem Schlüssel

Ansicht Mietgericht
Das Mietgericht ging davon aus, dass ein Ver-

mieter berechtigt sei, auf Kosten der Mieterin die
verlorenen Schlüssel zum Mietobjekt nachzu-
machen. Vor dem Hintergrund, dass eine An-
waltskanzlei, die mit sensiblen Daten arbeitet, die
Mieträumlichkeit übernahm, erachtete das Miet-
gericht auch den Austausch der Zylinder zum ei-
gentlichen Mietobjekt für zulässig. Ob darüber
hinaus das ganze Schliesssystem auf Kosten der
Mieterin ersetzt werden könne, müsse jedoch –
so das Mietgericht – aufgrund der Umstände des
Einzelfalles beurteilt werden. 

Im konkreten Fall prüfte das Mietgericht, ob
durch den abhandengekommenen Schlüssel ein
ernst zu nehmendes Sicherheitsrisiko bestehe.
Es hielt fest, dass das subjektive Sicherheitsge-
fühl der übrigen Mieter bzw. des Vermieters nicht
massgeblich sei. Einen konkreten Missbrauch
des verlorenen Schlüssels konnte der Vermieter
nicht nachweisen. Entsprechend erachtete das
Mietgericht das Verschwinden des Schlüssels
nicht als erhöhtes Sicherheitsrisiko. Das Mietge-
richt berücksichtigte dabei auch, dass der verlo-
rene Schlüssel äusserlich nicht erkennen liess,
zu welchem Gebäude er gehört. 

Das Mietgericht des Bezirks Zürich hatte im Dezember 2020 zu
beurteilen, ob der Verlust von einem Schlüssel zu einer Gewerbe-
liegenschaft den Vermieter berechtigt, auf Kosten des Mieters die
gesamte Schliessanlage auszutauschen. 
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Zu guter Letzt hielt das Mietgericht fest, dass
mit dem verlorenen Schlüssel bloss Zutritt zu den
Allgemeinräumen der Mietliegenschaft möglich
sei. Der Zugang zum Mietobjekt selbst war mit
dem verlorenen Schlüssel nicht mehr möglich,
weil Zylinder und Schlüssel zum Mietobjekt ohne-
hin ausgetauscht wurden. 

Entscheid
Aus den erwähnten Gründen sprach das Miet-

gericht dem Vermieter lediglich die Kosten für
den Ersatz des Schliesszylinders und sämtlicher
Schlüssel zu den Mieträumlichkeiten zu. Die
Klage auf Ersatz der übrigen Kosten für den Aus-
tausch des Schliesssystems im ganzen Gebäude
wurde dagegen abgewiesen. 
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Erstellt oder ändert ein Bauherr ohne Bewil-
ligung eine Baute und erlangt die Gemeinde hier-
von Kenntnis, fordert ihn diese regelmässig auf,
die Baute zurückzubauen oder aber ein nachträg-
liches Baubewilligungsverfahren einzuleiten.

Verweigert der Bauherr den Rückbau und
reicht er auch kein nachträgliches Baugesuch ein,
ist die Gemeinde berechtigt und verpflichtet, er-
satzweise den Sachverhalt zu erheben und die
zur Beurteilung der Bewilligungsfähigkeit erfor-
derlichen Dokumentationen von Dritten erstellen
zu lassen. Sämtliche Kosten, die dadurch entste-
hen, können dem säumigen Bauherrn auferlegt
werden. 

Anwendbares Recht 
Gestützt auf die nachträglichen Baugesuchs-

unterlagen muss die Gemeinde prüfen, ob nach-
träglich eine Baubewilligung erteilt werden kann.
Massgebend ist dabei im Grundsatz das Recht,
das im Zeitpunkt der Errichtung bzw. Ände-
rung der Baute anwendbar war. Ist jedoch das

RA Christoph Pfister
Fachanwalt SAV Bau- und
Immobilienrecht
Fachanwalt SAV Erbrecht
Pfäffikon SZ

Rechtswidrige Bauten
heutige Recht für den Bauherrn günstiger (d.h.
milder), ist dieses anzuwenden. Es gibt aber fol-
gende Ausnahmen: 

1. Ausnahme
Wenn ein Bauherr bewusst keine Bewilligung
eingeholt hat, weil er wusste, dass vor der
Erteilung der Bewilligung neues strengeres
Recht in Kraft treten wird, dann muss das
neue Recht angewendet werden.

2. Ausnahme
Gemäss einem neueren Urteil des Bundes-
gerichts ist zudem immer das neue Recht
anzuwenden, wenn erhebliche öffentliche
Interessen auf dem Spiel stehen. Mit anderen
Worten sind insbesondere in den Bereichen
Gewässer-, Natur- und Heimatschutz und
Umweltschutzrecht die im Zeitpunkt des
nachträglichen Baubewilligungsverfahrens gel-
tenden neuen Rechtsvorschriften anzuwenden. 

Pflicht zur Wiederherstellung
Von der Frage der Bewilligungsfähigkeit einer

Baute ist die Frage der Wiederherstellungspflicht
(d.h. der Pflicht zum Rückbau) zu unterscheiden.
Erst wenn rechtskräftig festgestellt worden ist,
dass eine Baute nachträglich nicht bewilligt wer-
den kann, ist die Frage zu entscheiden, ob die
Baute zurückgebaut werden muss.

Grundsätzlich müssen rechtswidrige Bauten
beseitigt werden. Gründe der Verhältnismässig-
keit oder des Vertrauensschutzes können aber

HEV RECHT
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einer solchen Wiederherstellung entgegenstehen.
Auch der Zeitablauf kann gegen eine Pflicht zur
Wiederherstellung sprechen.

Mit Blick auf den Zeitablauf wird innerhalb der
Bauzone davon ausgegangen, dass nach Ablauf
von 30 Jahren keine Wiederherstellung mehr ver-
langt werden kann. Jedoch hielt das Bundesge-
richt verschiedentlich fest, dass dabei keine
zwingenden öffentlichen Interessen betroffen sein
dürfen. Insbesondere wenn ein Konflikt zum Ge-
wässer- oder Umweltschutzrecht besteht, dürfte
es deshalb schwierig sein, sich auf eine "Verjäh-
rung" der Wiederherstellungspflicht zu berufen. 

Für Bauten ausserhalb der Bauzone hat
das Bundesgericht kürzlich klargestellt, dass bei

illegalen Bauten
und Anlagen die
Pflicht zur Wie-
derherstel lung
des rechtmässi-
gen Zustandes
nicht nach 30
Jahren "verjährt".
Die "Verjährungs-
frist" von 30 Jah-
ren findet somit
ausserhalb der

Bauzone keine Anwendung. Der Rückbau dieser
Bauten und Anlagen kann daher unabhängig von
ihrem Bauzeitpunkt angeordnet werden.

HEV RECHT
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Dr. Roger Brändli
Lehrbeauftragter für Privat-

recht an der Universität

St. Gallen (HSG),

Altendorf / Reichenburg

Flachdach schlägt hohe Wellen
Wenn im Stockwerkeigentum gemeinschaftliche Teile saniert wer-
den müssen, führt das in der Praxis häufig zu Diskussionen. Insbe-
sondere, wenn einzelne Stockwerkeigentümer ausschliessliche
Nutzungsrechte daran haben. Was gilt es zu beachten?

setzlichen Bestimmungen des Zivilgesetzbuchs
(ZGB) vor. Gemäss den meisten Reglements-
regelungen hat der sondernutzungsberechtigte
Stockwerkeigentümer für sämtliche Kosten und
Lasten seines Sondernutzungsbereichs aufzu-
kommen. Ohne diese Regelung hat er den alltäg-
lichen, regelmässigen Unterhalt der mit dem
Sondernutzungsrecht belasteten gemeinschaft-
lichen Bauteile zu übernehmen und dessen Kos-
ten zu tragen. Das schliesst also das Reinigen
und kleinere Ausbesserungen ein, solange diese
noch als gewöhnliche Verwaltungshandlungen
gemäss Artikel 647a Absatz 1 ZGB zu qualifizie-
ren sind. Der substanzwahrende Unterhalt und
die Erneuerung von Bauteilen obliegen dem-
gegenüber weiterhin der Stockwerkeigentümer-
gemeinschaft, die auch deren Kosten zu tragen
hat, ausser es sei ein Anwendungsfall von Artikel
712h Absatz 3 ZGB.

Wer entscheidet über bauliche
Massnahmen?

Über bauliche Massnahmen an gemeinschaft-
lichen Bauteilen hat die Stockwerkeigentümer-
gemeinschaft zu entscheiden. Und zwar mit un-
terschiedlichen Mehrheiten, je nachdem ob es
sich um notwendige, nützliche oder luxuriöse
Massnahmen handelt.

Zunächst stellt sich die Frage, welche Bauteile
eines Gebäudes im Stockwerkeigentum «gemein-
schaftlich» sind: Es sind jene, die für den Bestand
und die konstruktive Gliederung und die Gestalt
sowie das äussere Aussehen des Gebäudes be-
deutend sind. Dazu gehören zum Beispiel auch
die Dächer, selbst wenn daran ein ausschliess-
liches Nutzungsrecht – ein sogenanntes Sonder-
nutzungsrecht – für den Attika-Stockwerkeigen-
tümer zur Benutzung als Dachterrasse besteht.

Was gilt bei Sondernutzungsrechten?
Im Normalfall ist im Reglement der Stockwerk-

eigentümergemeinschaft eine ausführliche Rege-
lung enthalten: einerseits betreffend Zuständigkeit
und andererseits betreffend Kostentragungs-
pflicht für die baulichen Massnahmen in Son-
dernutzungsrechtsbereichen. Diese Regelungen
gehen den dispositiven und damit subsidiären ge-
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Wenn es um die Reparaturen oder Instandhal-
tungsarbeiten an beschädigten oder mangelhaft
unterhaltenen gemeinschaftlichen Teilen geht, an
denen aus der Perspektive der Stockwerkeigen-
tümergemeinschaft ein gemeinschaftliches Inte-
resse besteht, liegt eine notwendige bauliche
Massnahme vor. Diese kann mit der Mehrheit der
Stockwerkeigentümer und Stockwerkeigentüme-
rinnen beschlossen werden.

Die notwendigen baulichen Massnahmen ge-
hören sodann zur Untergruppe der notwendigen
Verwaltungshandlungen, die auf Klage eines
Stockwerkeigentümers auch von einem Gericht
angeordnet werden können, wenn die notwen-
dige Mehrheit der Stockwerkeigentümer nicht zu-
standekommt. Steht die bauliche Massnahme
aber im ausschliesslichen Individualinteresse
eines einzelnen Stockwerkeigentümers, ist sie
gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung als
luxuriös anzusehen, womit für ihre Ausführung

Einstimmigkeit der Stockwerkeigentümer erfor-
derlich ist (Bundesgerichtsentscheid 141 III 357).

Wann ist die Flachdachsanierung
«notwendig»?

Die Sanierung eines als Dachterrasse ausge-
stalteten Flachdachs, das in die Jahre gekommen
ist und Wasser eindringen lässt und deshalb er-
neuert werden muss, ist als notwendige bauliche
Massnahme und notwendige Verwaltungshand-
lung zu qualifizieren. Das heisst: Sie kann mit
der Mehrheit der Stockwerkeigentümerstimmen
durchgeführt werden. Das Dach dient als kon-
struktiver Bauteil allen Stockwerkeigentümern,
auch wenn der Attika-Stockwerkeigentümer das
Flachdach als Terrasse nutzen darf und damit
eventuell ein zusätzliches Interesse an der Sanie-
rung haben wird. Trotzdem sind die Kosten der
Dachsanierung von allen Stockwerkeigentümern
gemäss Wertquotenanteilen zu bezahlen.

Wer trägt die Begleitkosten?

Was passiert, wenn im Zuge der notwendigen Dachsanierung besondere Bodenplatten auf der
Terrasse entfernt und damit eventuell zerstört werden müssen? Oder wenn ein Whirlpool von
der Terrasse mit dem Kran heruntergelassen und zwischengelagert werden muss? In diesem
Fall gehen die damit verbundenen Kosten zu Lasten der Stockwerkeigentümergemeinschaft
und sind nach Wertquote zu tragen. Es handelt sich nämlich um mit der Sanierung kausal ver-
bundene Begleitkosten.  Dem Attika-Stockwerkeigentümer, der die Terrasse gemäss Sonder-
nutzungsrecht benützt, kann kein Vorwurf gemacht werden, dass er erlaubterweise einen
Whirlpool oder andere Gegenstände aufstellt. Vorbehalten bleiben einzig die Fälle, dass der
Attika-Stockwerkeigentümer die besonderen Bodenplatten von sich aus, also ohne die Not-
wendigkeit einer Dachsanierung, erneuern lässt, womit die Kosten von ihm allein zu tragen
sind (Artikel 712h Absatz 3 ZGB). Oder aber, es besteht eine anderslautende Reglementsbe-
stimmung. Darum gilt: Immer zuerst das Reglement studieren!

HEV RECHT
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Die Pflege einer Hangfläche wird ebenfalls durch
die Schräge erschwert. Zudem sind Hangflächen
aktiv nur schwer nutzbar: Für Sitzbereiche, einen
Pavillon, das Spielgerüst der Kinder oder Beete
braucht es möglichst ebene Flächen. Daher ent-
scheiden sich viele Gartenbesitzer für die Ter-
rassierung ihres Hanggrundstücks und lassen

SONNIG BIS  SCHATTIG

So lassen sich Hangflächen
attraktiv bepflanzen

Landschaftsgärtner - meist mit Trockenmauern -
Ebenen schaffen. Doch können Hangflächen bei
Arealen, die nicht aktiv genutzt werden sollen,
durchaus auch Hangflächen bleiben und ab-
wechslungsreich bepflanzt werden. Das sieht
nicht nur schön aus, sondern ist bei einer profes-
sionellen Gestaltung auch äusserst pflegeleicht.

Im Garten gelten Hangflächen als schwierig. So wird bei starkem
Regen ungefestigte Erde fortgespült und zugleich versickert deut-
lich weniger Wasser, da es zu schnell abfliesst. Dadurch ist der
Boden am Hang meist trockener als in den anderen Gartenberei-
chen. Doch Hangflächen können dennoch abwechslungsreich be-
pflanzt werden und sehr schön aussehen.

Abwechslungsreich bepflanzte Hangflächen sehen nicht nur schön aus, sondern sind bei einer
professionellen Gestaltung auch pflegeleicht.

HEV NATUR
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Dabei ist es wichtig, dass dichtwachsende Pflan-
zen den Hang befestigen und mit ihren kräftigen
Wurzeln das Erdreich schützen.

Sonnige Lage: Steingarten
Wie auch in anderen Bereichen des Gartens

entscheidet bei der Hangbepflanzung die Lage
darüber, welche Gehölze, Stauden und Boden-
decker empfehlenswert sind. Liegt das abschüs-
sige Gelände südlich bis südwestlich, ist zum
Beispiel ein Steingarten eine schöne Gestaltungs-
art. Zwischen grossen Findlingen, kleineren
Natursteinen und Kies wachsen Pflanzen, die
eine sonnige Lage und kargen Boden mögen.
Schleifenblume (Iberis sempervirens), Pfingst-
nelke (Dianthus gratianopolitanus), Polsterphlox
(Phlox subulata) oder Hauswurz (Sempervivum)
sind hier gefragt. Sie sind nicht nur schmückend,
sondern von Natur aus robust und genügsam. Sie
brauchen weder einen humusreichen Boden noch
Dünger oder regelmässige Wassergaben. Gräser
wie Bergsegge (Carex montana), Blauschwingel

(Festuca cinerea) oder Bärenfellgras (Festuca
gautieri) bringen Leichtigkeit ins Gesamtbild.
Zwischendrin sorgen Gehölze wie die blaue
Mädchenkiefer (Pinus parviflora) oder die Zwerg-
Hemlocktanne (Tsuga canadensis «Nana») für
spannende Höhenunterschiede. Aus Sicherheits-
gründen ist bei einem Steingarten im Hang aller-
dings die richtige, professionelle Befestigung des
Bodens und der teilweise sehr grossen und
schweren Steine wesentlich. Andernfalls kann es
bei Starkregenfällen, mit denen aufgrund des Kli-
mawandels in Zukunft häufiger zu rechnen ist, zu
gefährlichen Erdrutschen kommen.

Schattige Lage: Waldatmosphäre
Bei einer schattigen Lage der Hangfläche soll-

ten hingegen Gewächse gewählt werden, die von
Natur aus mit weniger Sonnenlicht auskommen,
weil sie gern unter Bäumen oder im Wald wach-
sen. Ideal sind immergrüne Bodendecker, da sie
kaum Pflege benötigen und das Jahr über ein ein-
heitliches, attraktives Bild schaffen.

Liegt das abschüssige Gelände südlich
bis südwestlich, ist ein Steingarten eine
schöne Gestaltungsart.

HEV NATUR
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Das Kleine Immergrün (Vinca minor) beispiels-
weise wächst schön dicht und lässt Wildkräutern
keinen Platz. Zudem sorgt es mit seinen hellen
Blüten in Weiss oder Blau für helle Lichtreflexe.
Ebenso zu empfehlen sind die immergrüne Rote
Teppichbeere (Gaultheria procumbens), die Tep-
pichmispel (Cotoneaster) oder das Schattengrün
(Pachysandra terminalis). Auch die fröhlich blü-
hende Golderdbeere (Waldsteinia) bildet Ausläu-
fer, mit denen sie dem Hangboden Halt gibt. Und
nicht zuletzt bietet sich das allseits bekannte Efeu
(Hedera helix) für einen grossflächigen, dichten
Bewuchs in kühlfeuchten Arealen an. Zusätzliche
Spannung erzeugen lässt sich, indem man ver-
schiedene Bodendecker miteinander kombiniert
und auch Stauden, Farne und Gräser in die Be-
pflanzung integrieret. So bringen etwa der Weiche

Schildfarn (Polystichum setiferum), die Schatten-
Segge (Carex umbrosa) und die Waldmarbel
(Luzula sylvatica) andere Grüntöne ins Spiel. Für
Blütenpracht sorgen zum Beispiel die horstig
wachsende Lilientraube (Liriope muscari) und
Prachtspieren (Astilbe). Jedoch dauert es einige
Zeit, bis die Pflanzen eine dichte Decke gebildet
haben und das Erdreich mit ihren Wurzeln festi-
gen. Daher ist es wichtig, den Boden zu Beginn
gut zu sichern, bis die Gewächse angewachsen
sind. Dabei haben sich spezielle Gewebenetze
oder Matten bewährt. Zudem ist es ratsam, den
Pflanzen den Start in der Schräglage mit einer
entsprechenden Bodenbearbeitung so weit wie
möglich zu erleichtern.

Text und Bilder: BGL

Bei nicht aktiv genutzten Arealen können Hang-
flächen durchaus auch Hangflächen bleiben und
abwechslungsreich bepflanzt werden.

HEV NATUR
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 Ein solides Fundament:
 Mit der Mobiliar bauen Sie  
 nicht auf Sand.
Roland Egli,  Generalagent 
T 055 451 93 00, roland.egli@mobiliar.ch

Generalagentur Lachen
Roland Egli
Sagenriet 3, 8853 Lachen, T 055 451 93 00
lachen@mobiliar.ch, mobiliar.ch

Flexo-Handläufe  
Alfred Bernet

8737 Gommiswald

Y 055 280 10 34
obererzuerisee.flexo-handlauf.ch

Ästhetisch schöne 
Handläufe für Ihre 

Sicherheit
Jetzt alle Innen- und 

Aussentreppen normgerecht  
und sicher nachrüsten.

Sehr grosse Auswahl und 
schnelle Lieferung inkl. 

fachgerechter Montage zum 
günstigen Festpreis.

Mitglieder des HEV March und Höfe
berücksichtigen unsere Inserenten!
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Architekten
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WIR SETZEN
AKZENTE
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FINANZIEREN, SCHWYZER ART:
INDIVIDUELL, KOMPETENT, VERLÄSSLICH.

BERATER, BEI DENEN  
KOMPLEX AUCH  
EINFACH GEHT.

AUCH FÜR  
IHR EIGENHEYM:
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